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SitzungenimRathaus.InderkommendenWochefindenimRathausfolgendeGemeinderat
Sitzungen statt :Stadtsenat Dienstag ,den 4 Juni um10 Uhr,/Freitag ,den

7 .Junium4Uhrnachmittags.
DieErledigungderKrematoriumsfrage.- DieAntwortdesLandeshauptmannan
den BundesministerSchmitz .In der Weisung ,die der Nundesministerfür
seziale Verwaltungin der Angelegenheitdes Krematornumszuletzt anden

Bürgermeisterals Landeshauptmanngerichtet hat ,warbekanntlichauch
die Aufforderung enthalten ,über die auf Grund dieser Weisunggetroffenen

Verfügungenzuberichten .LandeshsuptmannReumannhat nunandenBundes-¬
minister am . Juni . J .das felgende Schreiben gerichtet :

In Beantwortungder Zuschrift vom29 . . . ,womitmir der HerrBundes- ¬
minister auf Grunddes Art .103des BundesverfassungsgesetzesdieWeisung
erteilt hat ,denBetrieb des Krematoriums unter Einräumung eines Berufungs

rechtesohneaufschiebendeWirkungunverzüglichzuuntersagenunddieal -¬

lenfalls zur VerhinderungdesweiterbetriebesnotwendigenMaßnahnenzu
treffen ,beehre ich mich folgendesmitzuteilen :

IchnabebeivollerAufrechterhaltungmeinesRochtsstandpunktesmich
entschlossen ,der Weisungvom29 - Mai1923nachzukommenundhabeinfolge -¬
dessendenMagisratbeauftragt ,denBetriebder städtischenFeuerhalle
einzustellen ,jedoch bereits übernommeneLeistungsverpflichtungeneinver - ¬

ständlichzulösenoderaberzuerfüllen .ZudiesemZusatzwarichver
pflichtet ,umeinerseitserworbeneVertragsrechtezuwahrenundanderer-¬
seits die Gemeindevor allfälligen Schadenshaftungenzuschützen .

IchhabeaberauchdaszweiteMittel ,dasnach§35derVerfassung
desBundeshauptstadtWienallenfallsnochmöglichist ,angewendetund
habe den Beschluß des Gemeinderates vom 9 .Jänner 1923 ,womit die Bestat

tungsordnungfürdieFeuerhallederStadtWiensowiedieZusammenstellung
der ausAnlasseiner Feuerbestattungandie GemeindeWienzuentrichten-¬
denEntgeltegenehmigtwurdeundder mit der obigenWeisungan denMagi
strat unvereinbarwäre ,sistiert undgemäßderobigenGesetzesbestimmung
die neuerliche Verhandlung im Gemeinderate angeordnet .

Diesein derheutigenGemeinderstssitzungsor sichgegangeVerhand-¬
lungendetemiteiner WiederholungdesBeschlusses .Ueberdieswurdeein
Zusatzantragangenommen,derdahinging ,dassderMagistratangewiesen
werde ,denBetriebderFeuerhallefortzusetzen.

DadieAnnahmediesesZusstzantragesüberdieWiederholungdesBe-¬
schlussesvom9 .Jänner1923hinausging,habeichdenPeschlussüberdenZu¬
satzantrag abermalssistiert unddie neuerlicheVerhandlungimGemeindera¬
te angeordnet.DiesofortvorgenommeneVerhandlungergabdieWiederholung
desBeschlussesüberdenZusatzantrag.

Beidieser Sachlagetritt nunmehrdie Bestimmungdes letztenAbsatzes
des § 35 in Kraft ,der lautet :„ Verbleibt der Gemeinderat bei seinem Be - ¬

schlusse ,so ist er zuvollziehen . “Daichnach§ 34derobigenVerfassung
als Bürgermeister verpflichtet bin ,jeden giltigen Beschluss desGemeinde- ¬

rates in Vollzugzu setzen ,mußnunmehrder Betrieb der Feuerhallefort - ¬
gesetztwerden.

Ich habesomitalle mir zurVerfügungstehendenverfassungsmässigen
Mittel ,die Weisungdurchzuführen,gebraucht ,sie habensichaberalsun¬

wirksmmerwiesen .
DiesbringeichimSinnedereingangserwähntenZuschriftdesHerrn

BundesministerszurKenntnis.

WiedererrichtungdesWienerFeuerwehrmuseums.Ende1918wurdedasMuseum
der WienerFeuerwehr ,umfür die erhöhten Stände der MannschaftRaumzu
schaffen ,geschlossenundein Teil HerObjekteimTechnischenMuseumauf-¬
gestelltyeinandererin Magazinenuntergebracht.Diesemunerwünschten
Zustandesoll nunein Endegesetzt unddas Feuerwehrmuseum ,das inseiner
Art in anderenStädtenüberhauptnicht zu finden ist ,resktiviert werden.
DamitwirdeinwertvollerBehelffürdieAubildungderneuenMannschaft
gewonnenundWienerhält wiedereine Sehenswürdigkeit .DieUnterbringung
erfolgt in der städtischen FeuerwehrzentraleAmHofmit einemKostenauf-¬
wandevon20MillionenKronen.

DieGemeindeeröffnet ein neuesVolksbad .In denHäuserndes Verbandesder

KrankenkassenWiensin Jedlersdorf ,Shuttleworthstrassehefindetsicheine
Badeanlage,diebiszumJahre1918vondenWohnparteieninstandgehalten
wordenwar .SpäterwarendieMieterinfolgederschwierigenwirtschaftli-¬
chen Verhältnisse nicht mehrin der Lage ,die Kostender Erhaltungdieses
Badesaufzubringen ,so daßder Betriebeingestelltwerdenmusste .Daswar
für die 260Parteiendieser HäuservongroßemNachteil ,da auchin derUm- ¬
gebungdieserWohnhausanlagekeineBademöglichkeitbesteht ,NunmehrbatdieGemeindeWiendieseBadeanlage,die eineMänner-undeineFrauenabteilung
umfasst ,instandsetzen lassen und der Gemeinderatsausschussfür technische
Angelegenheitenhat nachdemReferat des GR. Schmidbeschlossen ,sieauch
derBevölkerungderUmgebungzugänglichzumachen.Essind32Wannenbader,
25Brausenmit55Umkleidekästchenvorhanden;derProbebetriebwurdeheute
bereits aufgenommen .Das Bad wird für den allgemeinen Besuch nur anSams - ¬

tagenvon1Uhrmittagsbis8UhrabendsundanSonntagenvon2Uhrfrüh
bis12Uhrmittagsgeöffnetsein.

ie FleischausbeutederamerkkanischenEinderDasstädtischeMarktamtüber
mittelt eine Darstellung über die Fleischausbeute von zweiamerikanischen

Ochsen ,die voneinerbekanntenSchlächterfirmein derGréßmarkthallege-¬
schlachtetwordensind .DieErgebnissesindweitausgünstigerals beiden
inländischenTieren.SohattedaseineRindeinLebendgewichtvon745kg.

Das Fleischgewicht betrug im warmenZustand gewogen492 kg ,also 66 %.Rech
netmaneinen2ZigenGewichtsschwundab ,soverbleibteinFleischgewicht
von482kg ,alsoeineAusbeutevonvon64 . 7% .DieUnschlittmengewog40kg,
dieHaut47kgunddieInnereiensamtderZunge19kgamerikanischen

Beidemzweiten/Rindbetrugdas Lebendgewicht675kg ,dasFleischge-¬
wicht imwarmenZustande439kg ,also 65 %undbei AbzugdesGewichtsschwun
des429kg ,also 63 . %.Unschlittwurden43kggewogen,die Hauthatteein
Gewichtvonebenfalls43kgunddie InnereieneinschliesslichderZunge
wogen19kg .

komitsKinderzugindieSchweiz.DieromanischeSektionderSchweizerHilfs
für dieWienerundösterreichischenKinder( Sectionromandedes
secoursauxenfents Viennoiset Autrichiena ) Lausannehat mitgetellt ,dass
EndeJuni1923wiedereinKinderzugindieSchweizabgeht.Kinder,die
schon/derSchweizwaren ,könnenbei ihrenehemaligenPflegeelternansuchen
umdie Ferien wieder bei ihnen verbringen zu können .Als Regiebeitragfür
die Hin -und Rückreise sind 35 schweizer Franken an das Hilfskomitee in

LausanneAvenueddTheatre3 zusenden .DieVerständigungderKinder
übernimmtdasKomitee.DirekteSchreibenderKindervonWienandasKomi-¬
tee sindzwecklos.

EntfallderSprechstundebeimstädtischenFinggreferenten .Montag
den. . entfälltwegendienstlicherVerhinderungdieSprechstunde
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